
§ 90

Ve r f a h r e n

idF des EStG v. 8.10.2009 (BGBl. I 2009, 3366; BStBl. I 2009, 1346),
zuletzt geändert durch Betriebsrentenstärkungsgesetz v. 17.8.2017

(BGBl. I 2017, 3214; BStBl. I 2017, 1278)

(1) 1Die zentrale Stelle ermittelt auf Grund der von ihr erhobenen oder der
ihr übermittelten Daten, ob und in welcher Höhe ein Zulageanspruch be-
steht. 2Soweit der zuständige Träger der Rentenversicherung keine Ver-
sicherungsnummer vergeben hat, vergibt die zentrale Stelle zur Erfüllung
der ihr nach diesem Abschnitt zugewiesenen Aufgaben eine Zulagenum-
mer. 3Die zentrale Stelle teilt im Fall eines Antrags nach § 10a Absatz 1a
der zuständigen Stelle, im Fall eines Antrags nach § 89 Absatz 1 Satz 4
dem Anbieter die Zulagenummer mit; von dort wird sie an den Antrag-
steller weitergeleitet.
(2) 1Die zentrale Stelle veranlasst die Auszahlung an den Anbieter zu-
gunsten der Zulageberechtigten durch die zuständige Kasse. 2Ein geson-
derter Zulagenbescheid ergeht vorbehaltlich des Absatzes 4 nicht. 3Der
Anbieter hat die erhaltenen Zulagen unverzüglich den begünstigten Ver-
trägen gutzuschreiben. 4Zulagen, die nach Beginn der Auszahlungsphase
für das Altersvorsorgevermögen von der zentralen Stelle an den Anbieter
überwiesen werden, können vom Anbieter an den Anleger ausgezahlt
werden. 5Besteht kein Zulageanspruch, so teilt die zentrale Stelle dies
dem Anbieter durch Datensatz mit. 6Die zentrale Stelle teilt dem Anbieter
die Altersvorsorgebeiträge im Sinne des § 82, auf die § 10a oder dieser Ab-
schnitt angewendet wurde, durch Datensatz mit.
(3)1 1Erkennt die zentrale Stelle nachträglich, dass der Zulageanspruch
ganz oder teilweise nicht besteht oder weggefallen ist, so hat sie zu Un-
recht gutgeschriebene oder ausgezahlte Zulagen zurückzufordern und
dies dem Anbieter durch Datensatz mitzuteilen.2Bei bestehendem Ver-
tragsverhältnis hat der Anbieter das Konto zu belasten. 3Die ihm im Ka-
lendervierteljahr mitgeteilten Rückforderungsbeträge hat er bis zum
zehnten Tag des dem Kalendervierteljahr folgenden Monats in einem Be-
trag bei der zentralen Stelle anzumelden und an diese abzuführen. 4Die
Anmeldung nach Satz 3 ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck ab-
zugeben. 5Sie gilt als Steueranmeldung im Sinne der Abgabenordnung.
(3a) 1Erfolgt nach der Durchführung einer versorgungsrechtlichen Tei-
lung eine Rückforderung von zu Unrecht gezahlten Zulagen, setzt die
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1 Absatz 3 Satz 1 wurde durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz v. 17.8.2017 (BGBl. I 2017,
3214; BStBl. I 2017, 1278) geändert. Die Änderung tritt am 1.1.2019 in Kraft. Abs. 3 Satz 1
lautet dann wie folgt:
Erkennt die zentrale Stelle bis zum Ende des zweiten auf die Ermittlung der Zulage folgen-
den Jahres nachträglich, dass der Zulageanspruch ganz oder teilweise nicht besteht oder
weggefallen ist, so hat sie zu Unrecht gutgeschriebene oder ausgezahlte Zulagen bis zum
Ablauf eines Jahres nach der Erkenntnis zurückzufordern und dies dem Anbieter durch
Datensatz mitzuteilen.
Zur Kommentierung des Abs. 3 s. Anm. 7.



zentrale Stelle den Rückforderungsbetrag nach Absatz 3 unter Anrech-
nung bereits vom Anbieter einbehaltener und abgeführter Beträge gegen-
über dem Zulageberechtigten fest, soweit
1. das Guthaben auf dem Vertrag des Zulageberechtigten zur Zahlung

des Rückforderungsbetrags nach § 90 Absatz 3 Satz 1 nicht ausreicht
und

2. im Rückforderungsbetrag ein Zulagebetrag enthalten ist, der in der
Ehe- oder Lebenspartnerschaftszeit ausgezahlt wurde.

2Erfolgt nach einer Inanspruchnahme eines Altersvorsorge-Eigenheim-
betrags im Sinne des § 92a Absatz 1 oder während einer Darlehenstilgung
bei Altersvorsorgeverträgen nach § 1 Absatz 1a des Altersvorsorgeverträ-
ge-Zertifizierungsgesetzes eine Rückforderung zu Unrecht gezahlter Zu-
lagen, setzt die zentrale Stelle den Rückforderungsbetrag nach Absatz 3
unter Anrechnung bereits vom Anbieter einbehaltener und abgeführter
Beträge gegenüber dem Zulageberechtigten fest, soweit das Guthaben
auf dem Altersvorsorgevertrag des Zulageberechtigten zur Zahlung des
Rückforderungsbetrags nicht ausreicht. 3Der Anbieter hat in diesen Fäl-
len der zentralen Stelle die nach Absatz 3 einbehaltenen und abgeführten
Beträge nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch amtlich be-
stimmte Datenfernübertragung mitzuteilen.
(4) 1Eine Festsetzung der Zulage erfolgt nur auf besonderen Antrag des
Zulageberechtigten. 2Der Antrag ist schriftlich innerhalb eines Jahres
vom Antragsteller an den Anbieter zu richten; die Frist beginnt mit der
Erteilung der Bescheinigung nach § 92, die die Ermittlungsergebnisse
für das Beitragsjahr enthält, für das eine Festsetzung der Zulage erfolgen
soll. 3Der Anbieter leitet den Antrag der zentralen Stelle zur Festsetzung
zu. 4Er hat dem Antrag eine Stellungnahme und die zur Festsetzung er-
forderlichen Unterlagen beizufügen. 5Die zentrale Stelle teilt die Festset-
zung auch dem Anbieter mit. 6Im Übrigen gilt Absatz 3 entsprechend.
(5)1 1Im Rahmen des Festsetzungsverfahrens kann der Zulageberechtigte
bis zum rechtskräftigen Abschluss des Festsetzungsverfahrens eine nicht
fristgerecht abgegebene Einwilligung nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Halb-
satz 2 gegenüber der zuständigen Stelle nachholen. 2Über die Nach-
holung hat er die zentrale Stelle unter Angabe des Datums der Erteilung
der Einwilligung unmittelbar zu informieren. 3Hat der Zulageberechtigte
im Rahmen des Festsetzungsverfahrens eine wirksame Einwilligung ge-
genüber der zuständigen Stelle erteilt, wird er so gestellt, als hätte er die
Einwilligung innerhalb der Frist nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2
wirksam gestellt.
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1 Absatz 5 wurde durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz v. 17.8.2017 (BGBl. I 2017, 3214;
BStBl. I 2017, 1278) eingefügt. Die Änderung tritt am 1.1.2019 in Kraft. Die Kommentie-
rung dieser Änderung findet sich in Anm. 10.
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A. Allgemeine Erläuterungen zu § 90

I. Grundinformation zu § 90

§ 90 regelt die Durchführung des Verfahrens zur Gewährung einer Altersvorsor-
gezulage iSd. §§ 79 ff. durch die zentrale Stelle. Die Vorschrift enthält Regelun-
gen zur Ermittlung der Zulage durch die zentrale Stelle und normiert Pflichten
der zentralen Stelle im Zusammenhang mit der Vergabe der Zulagenummer
(Abs. 1). Auf der Basis dieser Ermittlung veranlasst die zentrale Stelle die Aus-
zahlung der Zulage, die unverzüglich nach Eingang durch den Anbieter auf dem
Vertrag des Zulageberechtigten verbucht werden muss. Außerdem obliegen der
zentralen Stelle bestimmte Mitteilungspflichten (Abs. 2). Erkennt die zentrale
Stelle, dass Zulagen zurückgefordert werden müssen, regelt Abs. 3, was in die-
sem Fall – innerhalb welcher Frist – zu veranlassen ist. Abs. 3a ermöglicht es
der zentralen Stelle, in bestimmten Fallgestaltungen die Zulage direkt vom Zula-
geberechtigten zurückzufordern. Das Zulageverfahren wird somit grds. ohne

A. Allgemeine Erläuterungen Anm. 1 § 90
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förmliche Festsetzung abgewickelt. Auf besonderen Antrag des Zulageberech-
tigten wird jedoch ein formelles Festsetzungsverfahren durchgeführt; Abs. 4 legt
hierzu die verfahrensrechtl. Rahmendaten fest. Für Zulageberechtigte, die zum
Personenkreis des § 10a Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 gehören (zB Beamte) und die ei-
ne fristgerechte Einwilligung in die Datenübermittlung gegenüber der zuständi-
gen Stelle (zB Besoldungsstelle) versäumt haben, sieht Abs. 5 eine Möglichkeit
zur Nachholung der nicht oder nicht fristgerecht erteilten Einwilligung vor.

II. Rechtsentwicklung des § 90

AVmG v. 26.6.2001 (BGBl. I 2001, 1310; BStBl. I 2001, 420): § 90 wird durch
das AVmG neu in das EStG aufgenommen.
StÄndG 2001 v. 20.12.2001 (BGBl. I 2001, 3794; BStBl. I 2002, 4): Abs. 2 wird
neu gefasst.
VersorgungsÄndG 2001 v. 20.12.2001 (BGBl. I 2001, 3926; BStBl. I 2002, 56):
In Abs. 1 wurden die Sätze 2 und 3 angefügt.
AltersvBeamtG v. 15.1.2003 (BGBl. I 2003, 58): Abs. 1 Satz 3 wird neu gefasst.
AltEinkG v. 5.7.2004 (BGBl. I 2004, 1427; BStBl. I 2004, 554): Abs. 1 wird neu
gefasst. Dem Abs. 4 wird ein neuer Satz 6 angefügt.
AltvVerbG v. 24.6.2013 (BGBl. I 2013, 1667; BStBl. I 2013, 790): Abs. 4 Satz 2
wird klarstellend neu gefasst.
Betriebsrentenstärkungsgesetz v. 17.8.2017 (BGBl. I 2017, 3214; BStBl. I
2017, 1278): In Abs. 3 Satz 1 werden konkrete Fristen zur Prüfung und Rückfor-
derung der Zulage durch die zentrale Stelle aufgenommen. Abs. 3a und Abs. 5
werden neu ein- bzw. angefügt.

▸ Zeitlicher Geltungsbereich: Die Änderungen in Abs. 3 Satz 1 und der neu angefüg-
te Abs. 5 treten am 1.1.2019 in Kraft (Art. 17 Abs. 5 BetriebsrentenstärkungsG)
und gelten für Beitragsjahre ab 2019. Abs. 3a, der die bisherige Verwaltungspra-
xis auf eine gesetzliche Grundlage stellt, ist am 1.1.2018 in Kraft getreten
(Art. 17 Abs. 1 BetriebsrentenstärkungsG).

III. Bedeutung des § 90

Im Unterschied zum ursprünglichen Gesetzentwurf, der eine Auszahlung der
Altersvorsorgezulage durch das FA vorsah, hat der Gesetzgeber mit dem
AVmG ein sog. Anbieterverfahren normiert; SA-Abzug und Zulageverfahren
wurden getrennt. Als Folge wurden die Anbieter von Altersvorsorgeverträgen
zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben bei der Durchführung des Zulageverfah-
rens in die Pflicht genommen. Auf Seiten der Verwaltung wurden sämtliche Auf-
gaben im Zusammenhang mit dem Zulageverfahren bei der zentralen Stelle ge-
bündelt. Durch das Anbieterverfahren entsteht somit ein verfahrensrechtl.
Dreieck zwischen Zulageberechtigtem (§ 79), Anbieter (§ 80) und zentraler Stelle
(§ 81). § 90 enthält neben § 91 (Datenerhebung und Datenabgleich) und § 94
(besonderes Verfahren bei schädlicher Verwendung) die wesentlichen verfah-
rensrechtl. Regelungen hinsichtlich der Aufgaben der zentralen Stelle.

§ 90 Anm. 1–3 A. Allgemeine Erläuterungen
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IV. Geltungsbereich des § 90

§ 90 gilt im Wesentlichen für die zentrale Stelle (§ 81), die der Gesetzgeber im
Rahmen des sog. Anbieterverfahrens verwaltungsseits mit der Durchführung
des Zulageverfahrens beauftragt hat. Ein Teil der Regelungen betrifft auch den
Anbieter (§ 80), der im Rahmen des sog. Anbieterverfahrens mit in das Zulage-
verfahren eingebunden ist.

B. Erläuterungen zu Abs. 1:
Ermittlung der Zulage

Die zentrale Stelle ermittelt ausschließlich aufgrund der ihr von den Anbietern
übermittelten und von ihr erhobenen Daten, ob und in welcher Höhe ein Zula-
geanspruch besteht (Abs. 1 Satz 1). Dabei wird unterstellt, dass die Daten zutref-
fend sind, denn eine Überprüfung der Daten durch die zentrale Stelle ist zu die-
sem Zeitpunkt nicht vorgesehen; sie erfolgt erst im Rahmen eines
nachgeschalteten Datenabgleichs (§ 91). Nicht rentenversicherungspflichtige
Zulageberechtigte (zB Beamte, Richter, Soldaten, mittelbar zulageberechtigte
Ehegatten) verfügen häufig nicht über eine Sozialversicherungsnummer, die im
System der Altersvorsorgezulage als Zulagenummer fungiert. In diesen Fällen
vergibt die zentrale Stelle zur Erfüllung der ihr im Rahmen des Anbieterverfah-
rens zugewiesenen Aufgaben eine Zulagenummer (Abs. 1 Satz 2). Diese teilt sie
dann anschließend der zuständigen Stelle (§ 81a) mit, wenn der Zulageberechtig-
te einen Antrag nach § 10a Abs. 1a stellen muss, um begünstigt zu sein (zB Be-
amte, Richter, Soldaten), ansonsten dem Anbieter (zB mittelbar zulageberechtig-
ter Ehegatte/Lebenspartner). Die zuständige Stelle bzw. der Anbieter leitet die
Zulagenummer an den Zulageberechtigten weiter (Abs. 1 Satz 3). Über dieses
System wird sichergestellt, dass alle am Zulageverfahren Beteiligten über die Zu-
lagenummer verfügen und damit über ein eindeutiges Merkmal für den Daten-
austausch. Der Anleger benötigt die Zulagenummer zur Beantragung des SA-
Abzugs nach § 10a.

C. Erläuterungen zu Abs. 2:
Auszahlung der Zulage und Folgen

Auszahlung: Die zentrale Stelle veranlasst durch die zuständige Kasse die Aus-
zahlung der Zulage an den Anbieter zugunsten der Zulageberechtigten (Abs. 2
Satz 1). Die Zulagen werden jeweils am 15. der Monate Februar, Mai, August
und November eines Jahres zur Zahlung angewiesen, und zwar Zulagen, die bis
zum Ablauf des dem Auszahlungstermin vorangegangenen Kalendervierteljahres
über den Anbieter beantragt worden sind und von der zentralen Stelle bis zum
Ablauf des dem Auszahlungstermin vorangehenden Kalendermonats ermittelt
wurden (§ 15 AltvDV).
Keine Festsetzung: Ein gesonderter Zulagenbescheid ergeht grds. nicht
(Abs. 2 Satz 2). Dies ist auch nicht notwendig, da dem Antrag des Zulagenbe-

C. Abs. 2: Auszahlung der Zulage/Folgen Anm. 4–6 § 90
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rechtigten gefolgt wird und Fehler ohne verfahrensrechtl. Schwierigkeiten be-
richtigt werden können.
Gutschrift auf dem Vertrag: Ein Anspruch des Zulageberechtigten auf direkte
Auszahlung der Zulage an ihn besteht nicht. Abs. 2 Satz 3 verpflichtet den An-
bieter, die erhaltenen Zulagen unverzüglich den begünstigten Verträgen gut-
zuschreiben. Lediglich wenn Zulagen nach Beginn der Auszahlungsphase für
das Altersvorsorgevermögen von der zentralen Stelle an den Anbieter überwie-
sen werden, können diese vom Anbieter an den Anleger ausgezahlt werden
(Abs. 2 Satz 4). Die Festlegung, dass die Zulage dem Altersvorsorgevertrag gut-
zuschreiben ist, ist von der Idee getragen, dass die staatliche Förderung das Al-
tersvorsorgevermögen erhöhen und dem Zulageberechtigten erst im Alter zur
Verfügung stehen soll. Erfolgt jedoch ein weiterer Eingang von Zulagen, nach-
dem die Auszahlungsphase schon begonnen hat, hätte eine Gutschrift der Zula-
gen auf dem Vertrag zur Folge, dass die Auszahlungsleistungen neu berechnet
werden müssten. Dies wird durch Abs. 2 Satz 4 verhindert. Allerdings unterliegt
die an den Zulageberechtigten weitergereichte Zulage im Jahr der Weiterleitung
der Besteuerung nach § 22 Nr. 5 Satz 1.
Kein Zulageanspruch: Besteht kein Zulageanspruch, so teilt die zentrale Stelle
dies dem Anbieter durch Datensatz mit. Der Anleger erhält diese Information
über die jährlich vom Anbieter auszustellende Bescheinigung nach § 92. Ist der
Zulageberechtigte der Meinung, dass doch ein Zulageanspruch besteht, versetzt
ihn die Bescheinigung nach § 92 in die Lage, innerhalb eines Jahres nach Ertei-
lung dieser Bescheinigung nach Abs. 4 die Festsetzung der Zulage zu beantra-
gen. Gegen einen förmlichen Ablehnungsbescheid steht ihm dann der Finanz-
rechtsweg (§ 98) offen.
Mitteilung durch die zentrale Stelle: Die zentrale Stelle teilt dem Anbieter die
Altersvorsorgebeiträge iSd. § 82, auf die § 10a oder der XI. Abschnitt angewen-
det wurde, durch Datensatz mit. Diese Angaben benötigt der Anbieter zum ei-
nen für die Bescheinigung nach § 92, zum anderen aber auch für die in der Aus-
zahlungsphase zu übermittelnde Rentenbezugsmitteilung nach § 22a, denn
hierfür muss er ermitteln können, welche Leistungen auf geförderten Beiträgen
beruhen und daher nach § 22 Nr. 5 Satz 1 stpfl. sind.

D. Erläuterungen zu Abs. 3:
Rückforderung der Zulage über den Anbieter

Kein Zulageanspruch: Erkennt die zentrale Stelle nachträglich, dass der Zula-
geanspruch ganz oder teilweise nicht besteht oder weggefallen ist, so hat sie zu
Unrecht gutgeschriebene oder ausgezahlte Zulagen zurückzufordern und dies
dem Anbieter durch Datensatz mitzuteilen. Die Rückforderung mittels Daten-
satz ist verfahrensrechtl. ausreichend, da der Auszahlung der Zulage idR eben-
falls kein Festsetzungsbescheid zugrunde liegt. Sollte die Zulage im Einzelfall
auf einer Festsetzung nach Abs. 4 beruhen, dürfte eine Rückforderung mittels
Datensatz ebenfalls verfahrensrechtl. zulässig sein, denn die Rückforderung wird
dem Anleger für das Jahr der Rückforderung im Rahmen der Bescheinigung
nach § 92 mitgeteilt, die für ihn wiederum das förmliche Festsetzungsverfahren
eröffnet.

§ 90 Anm. 6–7 D. Abs. 3: Rückforderung über den Anbieter
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Frist zur Rückforderung der Zulage in den Beitragsjahren bis einschließ-
lich 2018: Für das Überprüfungsverfahren der zentralen Stelle ist in Abs. 3 keine
konkrete Frist vorgegeben; die Festsetzungsfrist für die Rückforderung der Zu-
lage beginnt somit nach § 170 Abs. 3 AO nicht vor Ablauf des Jahres, in dem
der Antrag nach § 89 gestellt worden ist (BMF v. 21.12.2017 – IV C 3 - S 2015/
17/10001 :005, BStBl. I 2018, 93 Rz. 296). In Einzelfällen kann dies dazu füh-
ren, dass eine Zulage für ein Beitragsjahr, das fast sieben Jahre zurückliegt, noch
zurückgefordert wird (BTDrucks. 18/11286, 66).
Frist zur Rückforderung der Zulage in den Beitragsjahren ab 2019: Auf-
grund vielfacher Beschwerden am bestehenden Verfahren hat der Gesetzgeber
im Rahmen des BetriebsrentenstärkungsG v. 17.8.2017 (BGBl. I 2017, 3214;
BStBl. I 2017, 1278) erstmals für Beitragsjahre ab 2019 konkrete Fristen be-
stimmt, innerhalb derer die zentrale Stelle die Zulage zu überprüfen und zurück-
zufordern hat: Erkennt die zentrale Stelle bis zum Ende des zweiten auf die Er-
mittlung der Zulage folgenden Jahres nachträglich, dass die gewährte Zulage
ganz oder zT zurückzufordern ist, so hat sie die Rückforderung bis zum Ablauf
eines Jahres nach der Erkenntnis durchzuführen. Ab dem Beitragsjahr 2019 rich-
tet sich die zulässige Rückforderungsfrist somit alleine nach Abs. 3 Satz 1 nF
(BMF v. 21.12.2017 – IV C 3 - S 2015/17/10001 :005, BStBl. I 2018, 93
Rz. 296, Beispiele vgl. Rz. 297). Durch die Änderung in Abs. 3 Satz 1 wird das
Verfahren zur Überprüfung der Zulage erheblich beschleunigt und dem Bedürf-
nis der Zulageberechtigten nach schnellerer Rechtssicherheit Rechnung getra-
gen. Die Verkürzung der Frist für das Überprüfungsverfahren wurde durch die
zeitgleiche Neukonzeption des Einwilligungsverfahrens für den in § 10a Abs. 1
Satz 1 Halbs. 2 genannten Personenkreis (zB Beamte) ermöglicht, da die Einwil-
ligung gegenüber der zuständigen Stelle für Beitragsjahre ab 2019 bereits bis
zum Ende des jeweiligen Beitragsjahres abzugeben ist.
Belastung des Anlegerkontos (Grundsatz): Besteht im Zeitpunkt der Rück-
forderung der Zulage das Vertragsverhältnis zwischen Anleger und Anbieter
noch, hat der Anbieter das Konto des Anlegers mit dem Rückforderungsbetrag
zu belasten.
Belastung des Anlegerkontos unmöglich: Für den Fall, dass eine Belastung
des Anlegerkontos aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist, weil das Ver-
tragsverhältnis zwischen Anbieter und Zulageberechtigtem nicht mehr besteht
(zB Vertrag gekündigt, Kleinbetragsrente abgefunden) oder das auf dem Alters-
vorsorgevertrag vorhandene Guthaben nicht ausreicht, um den Rückforderungs-
betrag zu tilgen (zB bei Inanspruchnahme eines Altersvorsorge-Eigenheim-
betrags), enthält Abs. 3 keine konkrete Lösung. Die FinVerw. (BMF v. 21.12.
2017 – IV C 3 - S 2015/17/10001 :005, BStBl. I 2018, 93 Rz. 291) hat allerdings
für Fälle der bereits beendeten Vertragsbeziehung geregelt, dass die zentrale Stel-
le die Zulage direkt vom Zulageberechtigten zurückfordert. Für bestimmte Fall-
gestaltungen, in denen das auf dem Anlegerkonto vorhandene Altersvorsor-
gevermögen nicht ausreicht, den Rückforderungsbetrag in voller Höhe zu
begleichen, hat der Gesetzgeber im Rahmen des BetriebsrentenstärkungsG in
Abs. 3a die Regelung getroffen, dass die zentrale Stelle insoweit noch offene
Rückforderungsbeträge direkt vom Zulageberechtigten zurückfordert (s.
Anm. 8).
Anmeldung und Abführung: Der Anbieter hat die ihm im Kalendervierteljahr
mitgeteilten Rückforderungsbeträge bis zum zehnten Tag des dem Kalendervier-
teljahr folgenden Monats in einem Betrag bei der zentralen Stelle anzumelden
und an diese abzuführen. Die Anmeldung erfolgt nach amtlich vorgeschriebe-

D. Abs. 3: Rückforderung über den Anbieter Anm. 7 § 90
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nem Vordruck (Vordruckmuster in BStBl. I 2010, 242) und gilt als StAnmeldung
iSd. AO.

E. Erläuterungen zu Abs. 3a:
Rückforderung der Zulage direkt vom

Zulageberechtigten

Reicht das Guthaben im Altersvorsorgevertrag nicht aus, um den vollen Rück-
forderungsbetrag zu befriedigen, sieht der im Rahmen des Betriebsrentenstär-
kungsG neu eingefügte Abs. 3a insoweit für folgende Fallgestaltungen eine di-
rekte Rückforderungsmöglichkeit der zentralen Stelle gegenüber dem
Zulageberechtigten vor:
– Rückforderung einer zu Unrecht gezahlten Zulage nach Teilung der Riester-

Anwartschaften im Rahmen des Versorgungsausgleichs, wenn im Rückforde-
rungsbetrag ein Zulagebetrag enthalten ist, der in der Ehe-/Lebenspartner-
schaftszeit ausgezahlt wurde, und

– Rückforderung einer zu Unrecht gezahlten Zulage nach Inanspruchnahme ei-
nes Altersvorsorge-Eigenheimbetrags oder während einer Darlehenstilgung
bei Altersvorsorgeverträgen nach § 1 Abs. 1a AltZertG.

Die zentrale Stelle setzt in diesen Fällen den Rückforderungsbetrag unter An-
rechnung bereits vom Anbieter einbehaltener und abgeführter Beträge gegen-
über dem Zulageberechtigten fest.
Der Gesetzgeber hat mit Einführung des Abs. 3a zum 1.1.2018 die bisherige
Verwaltungspraxis (BMF v. 24.7.2013 – IV C 3 - S 2015/11/10002, BStBl. I
2013, 1022, unter Berücksichtigung der Änderungen durch BMF v. 13.1.2014 –
IV C 3 - S 2015/11/10002:018, 2014/0007769, BStBl. I 2014, 97 Rz. 271 f.) auf
eine gesetzliche Grundlage gestellt.
Zur direkten Rückforderung der Zulage vom Zulageberechtigten nach Beendi-
gung der Geschäftsbeziehungen zwischen Anbieter und Zulageberechtigtem s.
Anm. 7.

F. Erläuterungen zu Abs. 4:
Festsetzung der Zulage

Antrag auf Festsetzung: Eine Festsetzung der Zulage erfolgt nur auf besonde-
ren Antrag des Zulageberechtigten. Er bietet dem Anleger die Möglichkeit, eine
(Teil-)Ablehnung der Zulage im nicht förmlichen Verfahren nach Abs. 2 mit
dem Einspruch anzufechten und im Fall einer ablehnenden Einspruchsentschei-
dung den Finanzrechtsweg zu beschreiten (§ 98). Der Antrag ist vom Antragstel-
ler schriftlich innerhalb eines Jahres an den Anbieter zu richten. Für die Berech-
nung der Frist ist § 122 Abs. 2 und 2a AO sinngemäß anzuwenden (§ 18 Abs. 2
AltvDV), wobei die Frist mit der Erteilung der Bescheinigung nach § 92 beginnt,
die die Ermittlungsergebnisse für das Beitragsjahr enthält, für das eine Festset-
zung der Zulage erfolgen soll. Wird die Frist versäumt, dürfte unter den Voraus-

§ 90 Anm. 7–9 F. Abs. 4: Festsetzung der Zulage
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setzungen des § 110 AO Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Betracht
kommen.
Weiterleitung durch den Anbieter: Der Anbieter leitet den vom Antragsteller
an ihn gerichteten Antrag an die zentrale Stelle weiter, die dann die Festsetzung
vornimmt. Zusammen mit dem Antrag hat er eine Stellungnahme abzugeben
und die zur Festsetzung notwendigen Unterlagen beizufügen.
Festsetzung durch die zentrale Stelle: Die zentrale Stelle nimmt die Festset-
zung vor und teilt diese sowohl dem Anleger als auch dem Anbieter mit. Kommt
es aufgrund der Festsetzung zur Rückforderung bereits gutgeschriebener Zula-
gen, erfolgt dies nach dem in Abs. 3 festgelegten Verfahren (zum Hintergrund
des expliziten Verweises in Abs. 4 Satz 6 auf Abs. 3 vgl. Gesetzesbegründung
zum AltEinkG, BTDrucks. 17/2150, 48).

G. Erläuterungen zu Abs. 5:
Nachholung einer versäumten Einwilligung

gegenüber der zuständigen Stelle

Die Regelung in Abs. 5 zur Nachholung einer versäumten Einwilligung gegen-
über der zuständigen Stelle (§ 81a) wurde im Rahmen des Betriebsrentenstär-
kungsG v. 17.8.2017 im Gegenzug zur Verkürzung der Frist zur Abgabe der
Einwilligung gegenüber der zuständigen Stelle in § 10a Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2
für Beitragsjahre ab 2019 eingeführt.
Einwilligung als Voraussetzung für die Förderberechtigung: Um die prak-
tische Abwicklung des Zulageverfahrens als Anbieterverfahren zu gewährleisten,
muss der in § 10a Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 genannte Personenkreis (zB Beamte)
als zusätzliches Tatbestandsmerkmal gegenüber der zuständigen Stelle in die Da-
tenübermittlung (Besoldungsdaten) einwilligen (BMF v. 21.12.2017 – IV C 3 -
S 2015/17/10001 :005, BStBl. I 2018, 93 Rz. 5).
Bis zum Beitragsjahr 2018 ist diese Einwilligung spätestens bis zum Ablauf
des zweiten Kj., das auf das Beitragsjahr folgt, zu erteilen. Wird die Einwilligung
nicht oder nicht fristgerecht erteilt, wird dem Zulageberechtigten weder die Al-
tersvorsorgezulage nach dem XI. Abschnitt noch der SA-Abzug nach § 10a ge-
währt. Diese Verfahrensweise wurde in der Vergangenheit vielfach kritisiert:
zum einen zog sich das Überprüfungsverfahren der zentralen Stelle zur Zula-
geberechtigung relativ lange hin, da diese bis zum Ende des Kalendervierteljah-
res nach Ablauf der Einwilligungsfrist abwarten musste, ob noch eine Daten-
übermittlung der zuständigen Stelle erfolgt; zum anderen bemerkten die
Zulageberechtigten aufgrund des langwierigen Überprüfungsverfahren oft erst
nach Ablauf der Frist, dass die erforderliche Einwilligung nicht erteilt wurde; die
Förderberechtigung für das Beitragsjahr war damit mangels Nachholungsmög-
lichkeit „verloren“.
Ab dem Beitragsjahr 2019 wird das Einwilligungsverfahren für den in § 10a
Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 genannten Personenkreis neu konzipiert. Die Frist zur
Abgabe der Einwilligung gegenüber der zuständigen Stelle wird verkürzt; die
Einwilligung ist nun bis zum Ablauf des jeweiligen Beitragsjahres zu erteilen. In
§ 90 Abs. 5 wird jedoch korrespondierend hierzu die Möglichkeit geschaffen, ei-
ne nicht fristgerecht abgegebene Einwilligung für Beitragsjahre ab 2019 nach-
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zuholen. Der Zulageberechtigte kann eine vergessene oder aus anderen Grün-
den unterbliebene Einwilligung im Rahmen des Festsetzungsverfahrens nach
§ 90 Abs. 4 bis zu dessen rechtskräftigen Abschluss gegenüber der zuständigen
Stelle nachholen (Abs. 5 Satz 1).
Voraussetzungen für die wirksame Nachholung der Einwilligung: Der
Zulageberechtigte muss
– einen (fristgerechten) Antrag auf Festsetzung nach § 90 Abs. 4 stellen,
– die Einwilligung gegenüber der zuständigen Stelle nachholen und
– die zentrale Stelle unmittelbar über die Nachholung der Einwilligung und das

konkrete Datum der Einwilligung unterrichten (Abs. 5 Satz 2), damit diese
die Informationen im weiteren Festsetzungsverfahren berücksichtigen kann.

Auch wenn in Satz 1 die Nachholung der Einwilligung „im Rahmen des Festset-
zungsverfahrens“ vorgesehen ist, sind bei der Prüfung im Festsetzungsverfah-
ren, ob eine wirksame Einwilligung vorliegt, auch nachgeholte Einwilligungen
zu berücksichtigen, die nach Ablauf der in § 10a Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 genann-
ten Frist und vor Stellung des Antrags auf Festsetzung nach § 90 Abs. 4 abge-
geben wurden (BMF v. 21.12.2017 – IV C 3 - S 2015/17/10001 :005, BStBl. I
2018, 93 Rz. 6).
Folgen der wirksamen Nachholung der Einwilligung: Die nachgeholte Ein-
willigung führt dazu, dass der Zulageberechtigte sowohl im Zulageverfahren als
auch bei der Inanspruchnahme des SA-Abzugs nach § 10a in der EStFestsetzung
so behandelt wird, als wäre die Einwilligung innerhalb der in § 10a Abs. 1 Satz 1
Halbs. 2 genannten Frist erteilt worden.

§ 90 Anm. 10 G. Abs. 5: Nachholung der Einwilligung
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